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Sprachvoraussetzungen 

Satzung zur Änderung der Satzung zu abweichenden Sprachvoraussetzungen für die 
Immatrikulation in Studiengänge der Universität Augsburg (Satzung abweichende 
Sprachvoraussetzungen) vom 16.06.2021 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 51 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 09.04.2021 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, 
erlässt die Universität Augsburg folgende Änderungssatzung:  
 
 
 
 

§ 1 
Änderung der Satzung abweichende Sprachvoraussetzungen 

 
 

§ 2 Abs. 1 der Satzung zu abweichenden Sprachvoraussetzungen für die Immatrikulation in 
Studiengänge der Universität Augsburg (Satzung abweichende Sprachvoraussetzungen) 
vom 28.03.2018, die zuletzt durch Satzung vom 06.02.2019 geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

1. In lit. b) wird der Punkt ersetzt durch einen Strichpunkt und es werden folgende 
Spiegelstriche angefügt: 

 
„-  Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftswissenschaftlichen 
 Fakultät der Universität Augsburg; 

-  Masterstudiengang Economics and Public Policy der 
Wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät der Universität Augsburg.“ 

 
 
2. In lit. d) wird das Wort „Kommunikation“ durch das Wort 

„Kommunikationswissenschaft“ ersetzt und nach dem 8. Spiegelstrich 
(Masterstudiengang Erziehungswissenschaft – Schwerpunkt Heterogenität in 
Erziehung und Bildung) folgender Spiegelstrich eingefügt: 

 
„-  Masterstudiengang Medien und Kommunikationswissenschaft der Philosophisch-

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg;“ 
 

3. In lit. g) wird folgender Spiegelstrich angefügt: 
 

„- Masterstudiengang Medizinische Informatik der Fakultät für Angewandte 
Informatik in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät der Universität 
Augsburg.“ 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.06.2021 in Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Erweiterten Universitätsleitung der Universität 
Augsburg vom 09.06.2021 und der Genehmigung der Präsidentin durch Schreiben vom  
16.06.2021 (Az. St–011). 
 
 Augsburg, den 16.06.2021 

i. V. 
 

gez. 
 

Prof. Dr. Markus Dresel 
Vizepräsident  

 
 
Die Satzung wurde am 16.06.2021 in der Universität Augsburg, Universitätsverwaltung - 
Zimmer 2057 -, niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 16.06.2021 durch Anschlag in der 
Universität Augsburg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 16.06.2021. 
 


